Merkblatt Beschäftigung ausländischer Mitarbeitender
Einführung

Ausländer bedürfen zur Aufnahme einer Arbeitnehmertätigkeit in Deutschland eines Passes (§ 3 AufenthG) und eines Aufenthaltstitels (§ 4 AufenthG), entweder als befristete Aufenthaltserlaubnis (§ 7 AufenthG) oder als unbefristete Niederlassungserlaubnis (§ 9 AufenthG). Rechtsgrundlage ist seit dem 1.1.2005 das Aufenthaltsgesetz (AufenthG). Das bisherige zweigliedrige System der Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung durch die Ausländerbehörden einerseits sowie der Erteilung einer Arbeitsgenehmigung durch die Bundesagentur für Arbeit andererseits ist abgelöst durch eine gebündelte aufenthaltsrechtliche Entscheidung der Ausländerbehörde, die, in einem Akt zusammengefasst, zugleich den Zugang zum Arbeitsmarkt regelt ("one-stop-government"). Die Bundesagentur für Arbeit wird in einem verwaltungsinternen Zustimmungsverfahren beteiligt (zu den Voraussetzungen der Zustimmung vgl. §§ 18f., 39 f. AufenthG sowie die dazu ergangene Beschäftigungsverordnung). Für türkische Staatsangehörige gelten aufgrund des Assoziierungsabkommens mit der EG seit 1.12.1980 zum Teil Sonderregelungen. Für Asylbewerber, ihre Ehegatten und Kinder gelten ebenfalls einschränkende Sonderregelungen. Auskünfte erteilen die Ausländerämter der Gemeinden und die Agenturen für Arbeit.
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1 Besonderheiten für EU- und EWR-Angehörige

Staatsangehörige der EU-Staaten sowie Staatsangehörige eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum - EWR (Island, Norwegen und Liechtenstein) bedürfen keines Aufenthaltstitels i. S. des AufenthG. Aufgrund der für sie geltenden gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheit der Freizügigkeit (Art. 39 f. EGV) unterliegen sie lediglich einer Ausweis- und Meldepflicht (vgl. §§ 5 und 8 FreizügG/EU). Sie können also vom Arbeitgeber wie deutsche Arbeitnehmer eingestellt werden. 
Für die Erwerbstätigkeit der Staatsangehörigen der neuen EU-Mitgliedstaaten (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, der Slowakei, Tschechien, Slowenien und Ungarn) mit Ausnahme von Malta und Zypern ist gem. § 284 SGB III eine Arbeitserlaubnis/EU erforderlich. Vor Erteilung dieser Erlaubnis dürfen sie keine Erwerbstätigkeit aufnehmen.  Deren Erteilung durch die Ausländerbehörden richtet sich nach den §§ 18, 19, 39 und 42 AufenthG sowie den dazu erlassenen Verordnungen. Diese einschränkenden Regelungen gelten nur vorübergehend bis zu maximal 7 Jahre. Sie galten aufgrund der entsprechenden gemeinschaftsrechtlichen Vereinbarungen im Beitrittsvertrag (sog. "2 + 3 + 2-Modell" bis längstens 2011) zunächst für zwei Jahre und sind aus arbeitsmarktpolitischen Gründen mit Wirkung ab dem 1. Mai 2006 für weitere drei Jahre bis zum 30. April 2009 verlängert worden. Dazu tritt eine parallele Beschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit für die Erbringung von Dienstleistungen in den Branchen Bau, Gebäudereinigung und Innendekoration (vgl. Baugewerbe). Arbeitsgenehmigungen (z. B. für Saisonarbeitnehmer) nach nationalem Recht bzw. bilateralen Abkommen sind nach wie vor möglich.
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